Friedhofsordnung vom 11.11.2014,
in der Fassung der 2. Anderung zur Friedhofsordnung vom 07.03.2018

Geman Artikel 25 Absatz 3 Nummer 4 der Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutsch-
land erlasst der Kirchengemeinderat die nachstehende zu veréffentlichende Friedhofsordnung fur die Fried-
héfe der Verbundenen Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Rehna, Kirch Grambow und Meetzen.
Dieser Beschluss bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung geman Artikel 26 Absatz 1 Nummer 1 der
Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland.
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Friedhofsordnung
fur die Friedhéfe in Rehna, Kirch Grambow und Meetzen

Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Eigentum am Friedhof und Zweck des Friedhofs
Die Friedhdéfe in Rehna, Kirch Grambow und Meetzen stehen im Eigentum der jeweiligen &rtlichen
Evangelisch-Lutherischen Kirche. Trager ist die jeweilige Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde.
Der Friedhof ist eine nichtrechtsfahige 6ffentliche Anstalt und dient der Bestattung aller Personen, die
bei ihrem Ableben im Bereich der kommunalen Gemeinde bzw. im Bereich der Kirchengemeinde ihren
Wohnsitz hatten oder vor ihrem Tode auf dem Friedhof ein Grabnutzungsrecht erworben haben.
Der Friedhofstréager kann auf Antrag Ausnahmen zulassen.

§ 2 Verwaltung
Leitung und Aufsicht liegen beim Kirchengemeinderat. Dieser bildet zur Verwaltung des Friedhofs ei-
nen Friedhofsausschuss und setzt hierfir eine Friedhofsverwaltung ein.
Die értliche Verwaltung des Friedhofs erfolgt durch den Kirchengemeinderat. Die Kirchenkreisverwal-
tung oder ein Berechner nehmen die finanzielle Verwaltung gemaf den Vorschriften der Kirchenge-
meindeordnung wahr.
Fur die Ausibung der Aufsicht kann sich der Kirchengemeinderat eines Friedhofsverwal-
ters/Friedhofsmitarbeiters bedienen.

Zweiter Abschnitt: Ordnungsvorschriften
§ 3 Ordnung auf dem Friedhof

Der Friedhof ist bei Tageslicht flir den Besuch geéffnet.
Die Besucher haben sich ruhig und dem Ernst sowie der Wiirde des Ortes entsprechend zu verhal-
ten. Kinder unter 7 Jahren sollen den Friedhof nur in Begleitung von Erwachsenen betreten.
Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass das Betreten des Friedhofs oder einzelner
Bereiche des Friedhofs voriibergehend untersagen.
Nicht gestattet ist insbesondere:

) Grabstéatten und die Friedhofsanlagen und Einrichtungen auBerhalb der Wege unberechtigt zu betre-

ten, zu beschadigen oder zu verunreinigen,

Abfélle aller Art auBerhalb der daflir vorgesehenen Platze abzulegen,

Gegenstande von den Grabern und Anlagen wegzunehmen,

in der Nahe einer Bestattung Arbeiten auszufihren,

an Sonn- und Feiertagen Arbeiten auszufiihren,

das Rauchen auf dem Friedhof,

das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art, soweit nicht eine besondere Genehmigung erteilt ist,
das Feilbieten von Waren aller Art sowie das Anbieten gewerblicher Dienste,

das Flihren von Hunden ohne Leine,

das Verteilen von Druckschriften mit Ausnahme der Druckschriften, die im Rahmen von Bestattungs-
feiern Ublich sind,

) das Telefonieren mit Mobiltelefonen wahrend einer Begrabnisfeier oder bei Totengedenkfeiern.

der Durchgangsverkehr Gber den Friedhof.

§ 4 Trauerfeiern, Totengedenkfeiern
Bei evangelisch-lutherischen kirchlichen Trauerfeiern sind Ansprachen im Gottesdienst und am Grab,
die nicht Bestandteil der kirchlichen Handlung sind, erst nach Beendigung der kirchlichen Feier zulas-
sig. Dies gilt ebenfalls fur die Mitwirkung von nichtkirchlichen Musikvereinigungen.
Die Beisetzung Andersglaubiger oder Konfessionsloser ist unter den fir sie Ublichen Formen gestattet.
Eine fir regelmaBige Gottesdienste geweihte Kirche darf grundsatzlich nicht fur weltliche Trauerfeiern
zur Verfligung gestellt werden.
Trauerfeiern, die ohne Mitwirkung eines Pastors auf dem Friedhof abgehalten werden, miissen der
Wirde des Ortes entsprechen und dirfen das christliche Empfinden nicht verletzen. Sie dirfen keine
Ausfiihrungen enthalten, die als Angriff auf die Kirche, ihre Lehre, ihre Gebrduche oder ihre Diener
empfunden werden kénnen. Bei zu erwartenden Zuwiderhandlungen darf die Trauerfeier nur gewahrt
werden, wenn der Antragsteller versichert, nicht gegen die Regelung des Absatzes 4 zu verstof3en.
Totengedenkfeiern und nicht mit einer Bestattung zusammenhéngende Veranstaltungen bedirfen der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der diesbezligliche Antrag ist spates-
tens drei Tage vorher schriftlich an die Friedhofsverwaltung zu stellen. Die Religionsgemeinschaften
bediirfen fir die Osterfeier am Kreuz und fir die Totengedenkfeier zu Allerheiligen und am Ewigkeits-
sonntag keiner Zustimmung. Der Volksbund Deutsche Kriegsgraberfirsorge kann am Volkstrauertag
ohne Zustimmung nach vorheriger Information der Friedhofsverwaltung Kranzniederlegungen mit einer
Feier vornehmen.



§ 5 Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof
Bestatter, Bildhauer, Steinmetze, Gartner und sonstige Gewerbetreibende bedurfen fir die ihrem je-
weiligen Berufsbild entsprechende gewerblichen Tétigkeiten auf dem Friedhof der vorherigen schriftli-
chen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den Umfang der Tatigkeit festlegt.
Auf ihren Antrag werden nur solche Gewerbetreibenden zugelassen, die in fachlicher, betrieblicher
und persénlicher Hinsicht zuverldssig sind. Antragsteller des Handwerks haben ihre Eintragung in die
Handwerksrolle, Antragsteller des handwerkséhnlichen Gewerbes ihre Eintragung in das nach der
Handwerksordnung zu erstellende Verzeichnis und Antragsteller der Gartnerberufe ihre Eintragung in
das Verzeichnis der Landwirtschaftskammer nachzuweisen.
Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhangig zu machen, dass der Antragsteller einen
fur die Ausfihrung seiner Tatigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachweist.
Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigung durch die Friedhofsverwaltung. Die zuge-
lassenen Gewerbetreibenden haben fir ihre Bediensteten einen Bedienstetenausweis auszustellen.
Die Zulassung und der Bedienstetenausweis sind dem aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal auf
Verlangen vorzuzeigen. Die Berechtigung zur Vornahme der Arbeiten ist auf Verlangen durch schriftli-
ches Einverstandnis des Auftraggebers nachzuweisen.
Die Zulassung kann befristet werden.
Gewerbliche Arbeiten diirfen auf dem Friedhof nur an Werktagen zwischen 7.00 und 18.00 Uhr, auBer
am BuB- und Bettag, ausgefiihrt werden. An Sonn- und Feiertagen sind gewerbliche Arbeiten auf dem
Friedhof grundsétzlich untersagt.
Die fir die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien durfen auf dem Friedhof nur an den von
der Friedhofsverwaltung hierflir vorgesehenen Stellen gelagert werden. Bei Bestattungen oder bei Un-
terbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und die Lagerplatze wieder in einen ordnungsgemafen
Zustand zu bringen.
Die Gewerbetreibenden diirfen auf dem Friedhof keinerlei Abraum ablagern. Gewerbliche Geréate dir-
fen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.
Die Gewerbetreibenden haben die Friedhofsordnung und die dazu ergangenen Regelungen zu beach-
ten und diese bei Erteilung der Gewerbegenehmigung schriftlich anzuerkennen. Exemplare sind ge-
gen Zahlung der daflir vorgesehenen GebUlhr erhaltlich.
Die Gewerbetreibenden haften fir alle Schaden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang
mit ihrer Tatigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.
Gewerbetreibenden, die trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung gegen die Friedhofsordnung versto-
Ben oder bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht mehr gegeben sind, kann die értliche
Friedhofsverwaltung die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen.
Gegen diesen Bescheid kann Beschwerde beim Friedhofstrager, Kirchengemeinderat der Evange-
lisch-Lutherischen Kirchengemeinde Rehna, Mihlenstra3e 13, 19217 Rehna, eingelegt werden.
Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Austibung anderer als in Absatz 1 genannter Tatigkeiten ge-
stattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. Absatz 2 Satz 1 und die Abséatze 3
bis 10 gelten entsprechend.

§ 6 Durchfiihrung der Ordnung und Befolgung der Anordnungen
Jeder hat sich der Wiirde des Ortes entsprechend zu verhalten.
Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten Personen ist Folge zu leisten.
Zuwiderhandelnde kénnen vom Friedhof verwiesen werden. Eine Strafanzeige kann erstattet werden.

Dritter Abschnitt: Bestattungsvorschriften
§ 7 Anmeldung der Bestattung

Unabhé&ngig von der Anmeldung beim Pastor ist jede Bestattung so bald wie mdglich bei der Fried-
hofsverwaltung anzumelden. Bei der Anmeldung ist die Bescheinigung mit dem Vermerk der Eintra-
gung in das Sterbebuch oder eine Genehmigung der fir den Bestattungsort zustandigen értlichen
Ordnungsbehdrde vorzulegen. Der Antragsteller erklért mit seiner Unterschrift auf dem Bestattungs-
formular, dass er die Friedhofsordnung und die Friedhofsgebihren anerkennt.
Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstatte beantragt, ist das Nutzungsrecht
nachzuweisen.
Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung Uber die Eindscherung vorzulegen.
Die Friedhofsverwaltung bzw. der Pastor setzen Ort, Tag und Stunde der Bestattung fest. Die Bestat-
tungen erfolgen in der Regel montags bis freitags.

§ 8 Verleihung des Nutzungsrechts
Mit der Uberlassung einer Grabstatte und der Zahlung der festgesetzten Gebiihren wird dem Berech-
tigten das Recht verliehen, die Grabstatte nach MaBgabe der Friedhofsordnung zu nutzen.
Uber die Verleihung des Nutzungsrechts soll dem Berechtigten eine Urkunde ausgestellt werden.
Bei der Verleihung des Nutzungsrechts ist die Mdglichkeit der Einsichtnahme in die Friedhofsordnung
zu gewahren. Auf Verlangen ist die Friedhofsordnung auszuh&ndigen.
Das Nutzungsrecht wird nicht an Dritte Gbertragen. Ausnahmen bedirfen der Genehmigung durch die
Friedhofsverwaltung.
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Bereits bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber fiir den Fall seines Todes seinen
Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen. Wird bis zum Ableben des Nutzungsberechtigten keine der-
artige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehdrigen
des verstorbenen Nutzungsberechtigten tber:

auf den Uberlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer friiheren Ehe vorhan-

den sind,

auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder,

auf die Stiefkinder,

auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Vater oder Mutter,

auf die Eltern,

auf die leiblichen Geschwister,

auf die Stiefgeschwister,

auf die nicht unter Buchstaben a bis g fallenden Erben.

Sind keine Angehdrigen der Gruppe nach den Buchstaben a bis h vorhanden oder zu ermitteln, so kann
das Nutzungsrecht mit Zustimmung des Friedhofstragers auch von einer anderen Person Gbernommen
werden. Eine Einigung der Erben zur Ubertragung des Nutzungsrechts auf eine andere Person ist mit
Zustimmung des Friedhofstragers moglich.

a)
b)

Das Nutzungsrecht wird unverziglich nach Erwerb auf den Rechtsnachfolger umgeschrieben. Ihm
obliegt die Gestaltung und Pflege der Grabstatte.

Kann unter mehreren Erben eine Einigung tber den Berechtigten nicht erzielt werden, so ist - falls
ein Rechtsstreit zwischen den Erben nicht in Betracht kommt - der Friedhofstrager berechtigt, die-
sen endglltig zu bestimmen.

Hinterlasst der Nutzungsberechtigte keine Erben, féllt die Grabstatte an den Eigentimer zurick.
Angehdrigen der Verstorbenen darf bei einem Wechsel des Berechtigten der Zutritt zu  der
Grabstétte und die Pflege derselben nicht verwehrt werden. Die einheitliche Gestaltung der Grab-
statte darf dadurch nicht gedndert oder gestort werden.

Soll die Beerdigung in einer Wahlgrabstatte erfolgen, flir welche das Nutzungsrecht bereits zu einem
friheren Zeitpunkt erworben wurde, ist der Nachweis der Nutzungsberechtigung zu erbringen.

Es besteht kein Anspruch darauf, dass die Umgebung der Grabstatten unverédndert bleibt oder

in einer bestimmten Art und Weise gestaltet wird.

Bei der Verleihung des Nutzungsrechts kann zwischen Grabstétten in Abteilungen mit allgemeinen
Gestaltungsvorschriften und Grabstéatten in Abteilungen mit zuséatzlichen Gestaltungsvorschriften ge-
wahlt werden. Die Friedhofsverwaltung hat auf diese Wahlmdéglichkeit hinzuweisen und sich die Ent-
scheidung schriftlich bestatigen zu lassen.

§ 9 Grabstitte
Ein Grab dient der Aufnahme eines Verstorbenen oder der Aufnahme der Asche eines Verstorbenen.
Die Gréber fir Erdbestattungen missen voneinander durch mindestens 30 cm starke Erdwénde ge-
trennt sein.
Bei Anlage der Graber flir Erdbestattungen werden grundsatzlich folgende MindestmaRe eingehalten:
Gréber flir Kinder bis zu 5 Jahren: Lange 1,20 m, Breite 0,60 m, Abstand 0,30 m
Gréber flir Personen Uber 5 Jahren: Lange 2,10 m, Breite 0,90 m, Abstand 0,30 m

§ 10 Ausheben, Tiefe und SchlieBen des Grabes
Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehér vor dem Ausheben des Grabes entfernen zu lassen. So-
fern vor und beim Ausheben der Graber Grabmale, Fundamente oder Grabzubehdér durch die Fried-
hofsverwaltung entfernt werden miissen, sind die dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungs-
berechtigten der Friedhofsverwaltung zu erstatten.
Ein Grab darf nur von denjenigen ausgehoben und geschlossen werden, die mit dieser Aufgabe von
der Friedhofsverwaltung beauftragt sind.
Bei Erdbestattungen betragt die Tiefe der einzelnen Graber von der Erdoberflache (ohne Hulgel) bis
zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.
Die bei dem Ausheben eines Grabes aufgefundenen Reste einer friiheren Bestattung werden auf dem
Boden der Grabstétte eingegraben.
Nach der Beerdigung ist das Grab wieder zu schlie3en.

§ 11 Sérge
Die Abmessungen der Sarge dirfen 2,05 m in der Lange und 0,65 m in der H6he und Breite im Mit-
telmafB nicht Uberschreiten. Die Zustimmung der Friedhofsverwaltung ist einzuholen, wenn im Aus-
nahmefall gréBere Sarge erforderlich sind.

§ 12 Ruhezeit
Die allgemeine Ruhezeit fir Sarge und Urnen betragt 30 Jahre.
Die Graber Gefallener und verstorbener Kriegsgefangener sowie unter Kriegseinwirkung verstorbener
auslandischer Zivilpersonen haben entsprechend des Genfer Abkommens zum Schutz von Kriegsop-
fern vom 12. August 1949 dauerndes Ruherecht. Sofern die Pflege der Grabstatten nicht durch Pri-
vatpersonen erfolgt, wird sie vom Friedhofstrager durchgeflhrt.



§ 13 Grabbelegung
(1)  Jedes Grab darf innerhalb der Ruhezeit nur einmal belegt werden.
(2)  Die Beisetzung von Aschenurnen in einem schon mit einer Leiche oder einer anderen Urne belegten
Wahlgrab ist zulassig, dabei gilt §18 Absatz 4 entsprechend.

§ 14 Umbettung

(1)  Die Ruhe der Toten darf grundsétzlich nicht gestért werden.

(2)  Ausgrabungen und Umbettungen von Leichen und Urnen darf der Tréger des Friedhofs vor Ablauf der
Ruhezeit nur zulassen, wenn ein wichtiger Grund eine Stérung der Totenruhe rechtfertigt. Ausgrabun-
gen und Umbettungen von Leichen bedirfen der Zustimmung des Gesundheitsamtes. Umbettungen
von Leichen im Zeitraum von zwei Wochen bis zu sechs Monaten nach der Beisetzung sind unzulés-
sig.

(3)  Derjenige, der das Nutzungsrecht an der Grabstéatte hat, kann eine Umbettung beim Friedhofstrager
schriftlich unter Beifigung der Zustimmung des Gesundheitsamtes beantragen.

(4) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schaden, die an benachbarten Grabstatten und Anla-
gen durch eine Umbettung entstehen, hat der Antragsteller zu tragen. Dies gilt nicht, wenn die Umbet-
tung auf Veranlassung des Friedhofstragers erfolgt.

(5)  Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(6)  Leichen und Aschen dirfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur auf Grund behérdlicher oder
richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

§ 15 Grab- und Bestattungsregister
(1) Fdar jeden Friedhof ist ein Grabregister und ein chronologisches Bestattungsregister Gber alle Graber
und Bestattungen sowie eine Ubersicht ber die Dauer der Ruhefristen und Nutzungsrechte zu fihren.
(2) Die zeichnerischen Unterlagen (Belegungsplan) sind stets zu aktualisieren.

Vierter Abschnitt: Grabstatten
§ 16 Arten der Grabstatten

Die Grabstatten werden unterschieden in:
-Reihengrabstatten zur Erdbestattung und Urnenbeisetzung
-Wahlgrabstatten zur Erdbestattung und Urnenbeisetzung
-Rasenreihengrabstéatten zur Erdbestattung
-Rasenwahlgrabstatten zur Erdbestattung
-Rasenwahlgrabstatten zur Urnenbeisetzung
-Wahlgrabstéatten zur Urnenbeisetzung unter Bdumen (Baumgrabstatten)
-Urnengemeinschaftsanlagen

§ 17 Reihengrabstatten
(1)  Reihengrabstatten sind Grabstatten, die im Bestattungsfall der Reihe nach oder an néachst freier Stelle
abgegeben werden.
(2)  Das Nutzungsrecht wird fiir die Dauer der Ruhezeit (§ 12) Uberlassen. Eine Verlangerung des Nut-
zungsrechts an einer Reihengrabstatte ist nicht mdglich.
(3) Das Abraumen von Reihengrabfeldern, deren Ruhezeit abgelaufen ist, wird sechs Monate vorher be-
kanntgegeben. Desweitern gelten die Bestimmungen des § 29.

§ 18 Wahlgrabstéatten

(1)  Wahlgrabstatten sind Grabstatten, an denen das Nutzungsrecht auf Wunsch einzeln (Einzelgraber)
oder zu mehreren nebeneinander (Familiengréber) fir eine Nutzungszeit von 30 Jahren vergeben
wird. Die Lage der Wahlgrabstéatte wird mit dem Erwerber des Nutzungsrechts abgestimmt. Je Grab-
breite kann eine Erdbestattung und zusatzlich eine Urne beigesetzt werden.

(2)  Der Nutzungsberechtigte erwirbt das Recht, in der Grabstatte bestattet zu werden und bei Eintritt ei-
nes Bestattungsfalles liber andere Bestattungen in dieser Wahlgrabstatte zu entscheiden.

(3) Das Nutzungsrecht kann gegen Zahlung der festgesetzten Geblihr verlangert werden.

(4)  Wird bei spateren Beisetzungen die Nutzungszeit durch die Ruhezeit von 30 Jahren Uberschritten, so
ist vor der Beisetzung das Nutzungsrecht mindestens bis zum Ablauf der Ruhezeit fir samtliche
Grabbreiten zu verlangern. Das Nutzungsrecht wird nur um volle Jahre verlangert.

(5)  Das Nutzungsrecht an unbelegten Wahlgrabstatten kann jederzeit zurickgegeben werden. Die Rick-
gabe des Nutzungsrechts an teilbelegten Wahlgrabstatten ist erst nach Ablauf der Ruhezeit méglich.

Die Rickgabe ist in der Regel nur flr die gesamte Grabstétte mdglich. Gebiihren werden nicht erstat-
tet.

(6)  Wahlgrabstatten zur Urnenbeisetzung unter Baumen (Baumgrabstatten im "Eibenwald") werden als Urnenwahlgraber
erworben. Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf der Ruhefrist verlangert werden. Pro Baum kdénnen bis zu 4 Urnen bei-
gesetzt werden. Die Anlage erfolgt als Naturgrab, daher ist sie pflegelos. Eine individuelle Grabpflege ist nicht méglich.
Die Namensnennung erfolgt auf einer Stele. Schnittblumen durfen ausschlieRlich vor der Stele abgelegt werden.
Weiterer Grabschmuck ist nicht zulassig.

§ 19 Urnengemeinschaftsanlagen
Der Beisetzung von Urnen dient die Urnengemeinschaftsanlage. Diese besteht aus einem Grabfeld,
welches in Raster von 50 cm x 50 cm aufgeteilt ist und pro Raster den Platz fiir eine Urne vorsieht. Zum
Ablegen von naturlichen Blumen und Kranzen wird ein besonderer Platz ausgewiesen. Eine Be-
pflanzung durch den Nutzungsberechtigten ist nicht erlaubt. Der Erwerb eines Platzes in der Urnen-
gemeinschaftsanlage zu der laut Gebihrenordnung festgelegten Gebihr beinhaltet den Grabplatz, die
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Pflege, die Friedhofsunterhaltungsgebiihr und die Namensnennung. Der Friedhofstrager verpflichtet
sich flr die Dauer der Ruhefrist die Urnengemeinschaftsanlage zu pflegen und in Stand zu halten.
Eine anonyme Bestattung ist nicht zulassig. Die exakte Lage der Urnen ist in der Friedhofsverwaltung
dokumentiert. Es qilt die Ruhezeit von 30 Jahren.

§ 20 Rasengrabstitten

(1) Der Erwerb einer Rasengrabstatte beinhaltet den Grabplatz und die Erstanlage, die Pflege und die Friedhofsunter-
haltungsgebuhren fur die Dauer der Ruhefrist. Der Friedhofstrager verpflichtet sich, die Rasengrabstatten zu pflegen
und dauernd instand zu halten.

(2) Die Ersteinrichtung (Beseitigung des Hiigels) und Raseneinsaat erfolgt in der Regel spatestens bis zum sechsten
Monat nach der Bestattung. Rasenreihengraber werden in dem daflir vorgesehenen Grabfeld fortlaufend vergeben.
Eine Verlangerung des Nutzungsrechts ist nicht moglich.

(3) Das Nutzungsrecht an Rasenwahlgrabstatten wird beurkundet und kann nach Ablauf der Ruhefrist verlangert werden.
Es gelten ebenso die Bestimmungen des § 18. Bei Rasenwahlgrabstatten fir Erdbestattungen sowie fur Urnenbei-
setzungen erfolgt die Belegung je Grabbreite mit einem Sarg beziehungsweise mit einer Urne.

(4) Auf dem Friedhof Rehna sind nach der Erstanlage der Grabstatte keine weiteren Bepflanzungen auf
der Grabstatte zulassig. Es werden nur liegende Grabmale zugelassen. Deren Auftragserteilung er-
folgt durch die Friedhofsverwaltung. Anpflanzungen durch die Nutzungsberechtigten sind nicht er-
laubt, ebenso das Abstellen von Vasen, Ablegen von Gestecken u.a. Grabschmuck vor den Grab-
stein. Gestattet ist das Ablegen von Blumen vor den Stein. Die Friedhofsverwaltung ist zur ersatzlo-
sen Entsorgung unzulédssigen Grabschmucks berechtigt. Ein Erstattungsanspruch besteht nicht.

(5) Zuséatzlich kdnnen auf dem Friedhof Rehna Rasenwahlgraber mit einer Bepflanzungsflache und der
Maoglichkeit der teilweisen Pflege durch die Nutzungsberechtigten angelegt werden. Hier ist eine
Grabbepflanzung durch den Nutzungsberechtigten unmittelbar vor und neben dem liegenden Grab-
mal mdglich. Pflege und Instandhaltung durch den Friedhofstrager sind auch hier gesichert.

Diese Grabplatze sind mit einer Heckenreihe eingefasst, so dass auch diese Grabanlage naturnah
gestaltet wird und sich dem Gesamtbild des Friedhofes anpasst.

Die Grabsteine sind von den Nutzungsberechtigten als liegende Grabsteine in den MaBen 50x40x10
cm zu erwerben. So soll langfristig die Kippgefahr stehender Grabmale vermieden werden. Ansons-
ten bleibt die Wahl eines individuellen Steines mdglich.

(6) Auf den Friedhéfen Kirch Grambow und Meetzen werden die Rasenwahlgrédber so angelegt, dass
unmittelbar vor und neben dem Grabstein eine Bepflanzung durch den Nutzungsberechtigten még-
lich ist.

Auftragserteilung und Erwerb des Grabmals obliegen hier dem Nutzungsberechtigten.

Flinfter Abschnitt: Friedhofskapelle und Kirchen
§ 21 Benutzung der Friedhofskapelle/Kirche

Die Friedhofskapelle ist fiir die kirchliche Feier bei der Beerdigung von Kirchenmitgliedern bestimmt.
Die Benutzung der Friedhofskapelle durch andere bedarf der Genehmigung des Friedhofstragers.
Bei Bestattungen ohne Mitwirkung der Kirche darf die Ausstattung der Friedhofskapelle nicht veréan-
dert werden. Insbesondere diirfen das Kruzifix und andere christliche Symbole nicht verandert, ver-
deckt oder entfernt werden.
Das Offnen und SchlieBen der Friedhofskapelle sowie der Sarge darf nur von dem Beauftragten der
Friedhofsverwaltung vorgenommen werden. Das Offnen der Sarge erfolgt auf Wunsch der Angehori-
gen, sofern in gesundheitlicher Hinsicht oder aus sonstigen Griinden keine Bedenken dagegen vorlie-
gen.
Sérge der an anzeigenpflichtigen und ansteckenden Krankheiten Verstorbenen dirfen nur mit Ge-
nehmigung des zustandigen Amtsarztes geé6ffnet werden. Uber die Offnung von Séargen, die tber eine
groBere Entfernung oder Gber einen langeren Zeitraum transportiert wurden, entscheidet ebenfalls der
Amtsarzt.

§ 22 Ausschmiickung der Friedhofskapelle/Kirche
Vorschriften Uber die Art der Ausschmiickung der Friedhofskapelle und Kirche kann sich der Fried-
hofstrager vorbehalten.

Sechster Abschnitt: Grabmale und sonstige bauliche Anlagen
§ 23 Mindeststérke der Grabmale
Die Mindeststarke der Grabmale betragt:
- ab 0,40 m bis 0,70 m Héhe 0,12 m,
- ab 0,70 m bis 1,00 m Héhe 0,14 m,
- ab 1,00 m bis 1,50 m Héhe 0,16 m
- (Ober 1,50 m H6he 0,18 m.
Bei MafBen Gber 1,50 m Hbéhe, 0,18 m Starke ist die Zustimmung durch den Kirchgemeinderat
erforderlich.
Voraussetzung ist jeweils eine ordnungsgemaBie und standsichere Verdlibelung.
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      setzungen erfolgt die Belegung je Grabbreite mit einem Sarg beziehungsweise mit einer Urne.
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§ 24 Zustimmungserfordernis fiir Grabmale und sonstige bauliche Anlagen
Grabmale sollen sich in das Gesamtbild des Friedhofs einfliigen und in ihrer Gestaltung und Aussage
mit christlichen Glaubensgrundsatzen vereinbar sein.
Die Errichtung und jede Veranderung von Grabmalen und baulichen Anlagen bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzu-
weisen.
Dem Antrag ist der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im MaBstab 1:10 unter Angabe
des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie
der Fundamentierung zweifach beizufiigen. Auf Verlangen der Friedhofsverwaltung sind Zeichnungen
der Schrift, der Ornamente und Symbole im MaBstab 1:1 zweifach vorzulegen. In besonderen Féllen
kann die Vorlage eines Modells im MaBstab 1:10 oder das Aufstellen einer Attrappe in natirlicher
GroBe auf der Grabstatte verlangt werden.
Die Zustimmung der Friedhofsverwaltung erlischt, wenn das Grabmal nicht binnen eines Jahres nach
Erteilung der Zustimmung errichtet worden ist.
Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale oder sonstige
bauliche Anlagen einen Monat nach Benachrichtigung des Nutzungsberechtigten auf dessen Kosten
entfernen zu lassen.

§ 25 Anlieferung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen
Bei der Anlieferung von Grabmalen ist der Friedhofsverwaltung der genehmigte Aufstellungsantrag vor zulegen.
Die Friedhofsverwaltung muss die Mdglichkeit haben, die Grabmale vor ihrer Aufstellung auf dem Friedhof zu
Uberprifen.

§ 26 Fundamentierung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen
Die Grabmale sind nach den in den Versetzrichtlinien des Bundesinnungsverbandes in der jeweils
gultigen Fassung festgelegten, allgemein anerkannten Regeln des Handwerks so zu fundamentieren
und zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Offnen benachbarter Graber
nicht umstiirzen oder sich senken kénnen.
Die Friedhofsverwaltung kann Gberprifen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgefihrt ist.

§ 27 Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen
Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in wirdigem und verkehrssicherem Zu-
stand zu halten. Verantwortlich ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.
Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen oder sonstigen baulichen Anlagen geféhrdet, sind die
Verantwortlichen verpflichtet, unverziiglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Fried-
hofsverwaltung auf Kosten des Verantwortlichen SicherungsmaBnahmen (z.B. Umlegung von Grab-
malen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwal-
tung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung
berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten des Verantwortlichen in Stand zusetzen oder zu
entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist verpflichtet, diese Gegenstéande drei Monate aufzubewahren.
Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, gentigen als
Aufforderung eine 6ffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstétte, das fur die
Dauer von einem Monat aufgestellt wird.
Die Verantwortlichen sind flr jeden Schaden haftbar, der durch das Umstirzen von Grabmalen oder
Grabmalteilen verursacht wird.

§ 28 Kiinstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und Grabmale bedeutender Personlichkeiten

(1)

(2)

Kinstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen sowie Grabmale und bauliche
Anlagen bedeutender Persdnlichkeiten oder solche, die als besondere Eigenart des Friedhofs erhalten
werden sollen, werden in einem Verzeichnis gefiihrt.

Sowohl die Grabstatten, die mit derartigen Grabmalen oder baulichen Anlagen ausgestattet sind, als
auch die betreffenden Grabmale und baulichen Anlagen selbst, kénnen nur mit Zustimmung der
Friedhofsverwaltung veréandert werden. Vor Erteilung der Zustimmung sind gegebenenfalls die zu-
standigen Denkmalschutz- und -pflegebehérden nach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu
beteiligen.

§ 29 Entfernung von Grabmalen
Vor Ablauf der Nutzungszeit dirfen Grabmale nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung entfernt werden.
Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale einschlieBlich des Sockels bzw. Fundamentes und sonstige
bauliche Anlagen durch die Nutzungsberechtigten zu entfernen. Geschieht dies nicht innerhalb von drei Monaten
nach Ablauf des Nutzungsrechts, so ist der Friedhofstrager berechtigt, die Grabstatte abzurdumen oder abrau-
men zu lassen. Den Nutzungsberechtigten steht eine Entschadigung fir abgerdumte Grabmale oder sonstige
bauliche Anlagen nicht zu. Sofern Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen von dem Friedhofstrager oder in
seinem Auftrag abgerdumt werden, kénnen die Nutzungsberechtigten zur Ubernahme der Kosten herangezogen
werden.



Siebter Abschnitt: Gestaltung und Pflege der Grabstatten
§ 30 Gestaltung und Instandhaltung der Grabstéatten

(1) Alle Grabstatten sind so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofs-
zweck und die Wirde des christlichen Friedhofs gewahrt werden. Dementsprechend sind die Grab-
statten herzurichten und dauernd instand zu halten. Dies gilt auch fir den Grabschmuck. Verwelkte
Blumen und Kranze sind unverzlglich von der Grabstatte zu entfernen.

(2) Die Grabstétten dirfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstatten und die 6ffentli-
chen Anlagen und Wege nicht beeintrachtigen. Hecken sind so zu pflanzen, dass sie im Wachstum
nicht Ober die Grabstattengrenze hinaus ragen und eine H6he von 1 m nicht Gberschreiten.

(3) Fur die Herrichtung und Instandhaltung sowie Abrdumung ist der jeweilige Nutzungsberechtigte ver-
antwortlich. Die Verpflichtung erlischt mit Ablauf des Nutzungsrechts, bei Reihengrabstatten mit Ab-
lauf der Ruhezeit. Jede wesentliche Anderung der Gestaltung der Grabstatte bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Der Antragsteller hat auf Verlangen sein Nut-
zungsrecht nachzuweisen.

(4) Angehdrigen und Bekannten der Verstorbenen darf der Zutritt zu der Grabstéatte und das Ablegen
von Blumen und Gestecken nicht verwehrt werden. Die einheitliche Gestaltung der Grabstéatte darf
dadurch nicht gestért werden.

(5) Die fur die Grabstatten Verantwortlichen kénnen die Grabstéatten selbst anlegen und pflegen oder
damit einen auf dem Friedhof zugelassenen Gartner beauftragen. Die Friedhofsverwaltung kann im
Rahmen des Friedhofszwecks die Herrichtung und die Pflege Gbernehmen.

(6) Wahlgrabstatten sind innerhalb von sechs Monaten nach Erwerb des Nutzungsrechts, Reihengrab-
statten innerhalb von sechs Monaten nach der Bestattung zu bepflanzen bzw. gartnerisch herzurich-
ten.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veranderung der gartnerischen Anlagen auBerhalb der Grabstat-
ten obliegt ausschlieBlich der Friedhofsverwaltung.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbek@mpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht
gestattet.

(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe diirfen in sdmtlichen Produkten der Trauerflo-
ristik, im Grabschmuck, bei Grabeinfassungen und Pflanzenzuchtbehéltern, die an der Pflanze ver-
bleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen von diesem Kunststoffverbot sind Grabvasen, Mar-
kierungszeichen und GieBkannen.

(10)Das Abdecken der Grabstatten mit Stein oder steinahnlichen Materialien wie Marmorkies, Splitt ein-
schlieBlich Folie ist nicht zulassig.

§ 31 Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften
(1) Fir den Nutzungsberechtigten besteht die Méglichkeit, die Grabstatte in einer Abteilung mit allge-
meinen oder zusétzlichen Gestaltungsvorschriften zu wahlen. Die Friedhofsverwaltung hat auf diese
Wahimdglichkeit vor dem Erwerb eines Nutzungsrechts hinzuweisen.
(2) Folgende Abteilungen unterliegen allgemeinen Gestaltungsvorschriften:

Friedhof Rehna: Grabfeld: B Reihen 1 bis 17
Friedhof Kirch Grambow, Sudliches Feld Reihen 1 bis 14
Noérdliches Feld Reihen 1 bis 23
Friedhof Meetzen Gesamtflache, ausgenommen der Rasengrabanlage.

(3) In diesen Grabfeldern sind feste Grabeinfassungen sowie Grabgestaltungselemente aus folgenden
Materialien gestattet: Naturstein, Metall, Metalllegierungen, Porzellan. Nicht zulassig sind Materia-
lien aus Beton, Aluminium, Kunststoff sowie das ganzflachige Abdecken mit Stein, Steinsplitt und
Folie als Untergrund. Grabplatten und Grabgestaltungselemente dirfen maximal eine Flache von 25% der
Grabstatte bedecken.

§ 32 Abteilungen mit zusatzlichen Gestaltungsvorschriften

Friedhof Rehna: Folgende Grabfelder unterliegen den zusétzlichen Gestaltungsvorschriften:

Urnengemeinschaftsanlagen (die Gestaltung ist geregelt in § 19)

Rasenreihengraber (die Gestaltung regelt §20)

Rasenwahlgraber (die Gestaltung regelt §20)

Grabfelder: A, C, CK, D, E, F, H, K

Der Friedhof Rehna ist ein naturnaher und parkahnlich angelegter Friedhof mit gewachsener
Heckenstruktur.Dieser Charakter des Friedhofs soll erhalten bleiben. Die Grabstatten in den unter
Absatz 1, Punkt 1.4. genannten Feldern sind daher mit einer Heckenumrandung anzulegen.
Grabgestaltungselemente, wie feste Beeteinfassungen und Umrandungen innerhalb dieser Hecken-
grabstatten dirfen pro Grabbreite folgende Maf3e nicht Gberschreiten:

Lange: 2,00 m, Breite: 1,00 m. Zulassige Materialien regelt der § 31, Absatz 3.

Grabplatten und Grabgestaltungselemente dirfen maximal eine Flache von 25% der Grabstatte
bedecken.

(2) Rasenwahlgraber in Kirch Grambow, Reihe 24 (die Gestaltung regelt § 20)

Rasenwahlgraber in Meetzen, Reihen 10 und 11 (die Gestaltung regelt § 20)

Die Rasenwahlgraber auf den Friedhéfen in Kirch Grambow und Meetzen, fir deren Pflege der
Friedhofstrager verantwortlich ist, werden so angelegt, dass unmittelbar vor und neben dem Stein
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Folie als Untergrund. Grabplatten und Grabgestaltungselemente dürfen maximal eine Fläche von 25% der Grabstätte bedecken.
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       Grabplatten und Grabgestaltungselemente dürfen maximal eine Fläche von 25% der  Grabstätte   
       bedecken.
(2)   Rasenwahlgräber in Kirch Grambow, Reihe 24 (die Gestaltung regelt § 20)
       Rasenwahlgräber in Meetzen, Reihen 10 und 11 (die Gestaltung regelt § 20)
       Die Rasenwahlgräber auf den Friedhöfen in Kirch Grambow und Meetzen, für deren Pflege der
       Friedhofsträger  verantwortlich ist, werden so angelegt, dass unmittelbar vor und neben dem Stein


(1)

eine Bepflanzung durch den Nutzungsberechtigten mdglich ist. Die Mah- und Pflegearbeiten durch
die Friedhofsmitarbeiter dirfen durch Pflanzungen nicht behindert werden.

§ 33 Vernachlassigung der Grabstatten

Wird eine Grabstétte nicht ordnungsgeman hergerichtet oder gepflegt, hat der Verantwortliche
(§30 Abs. 3) nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstatte innerhalb einer an-
gemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne beson-
deren Aufwand zu ermitteln, wird durch &ffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Pflege
hingewiesen. AuBBerdem wird der unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstét-
te aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder
der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht ohne Entschadi-
gung entziehen. Die Friedhofsverwaltung kann auf Kosten des Nutzungsberechtigten die Grabstatte ab-
rdumen, einebnen und einsden. Weiter kann sie Grabmale und sonstige bauliche Anlagen auf Kosten
des Nutzungsberechtigten beseitigen lassen. Die Ruhezeit wird hiervon nicht berihrt.
Ist der Verantwortliche bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, ist ihm ein Entziehungs-
bescheid zuzustellen. Darin wird er aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen. Bleibt die
Aufforderung unbeachtet kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten die Grab-
statte abrdumen, einebnen und einséen.
Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht be-
folgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann
die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen.

Achter Abschnitt: Schlussbestimmungen
§ 34 Durchfiihrung datenschutzrechtlicher Vorschriften
Zur Bewirtschaftung und Verwaltung der Friedhdfe und zur Festsetzung und Einziehung von Gebiih
ren dirfen vom Friedhofstrager oder in seinem Auftrage die zu den vorgenannten Zwecken erforder-
lichen personenbezogenen Daten der Verstorbenen und der Nutzungsberechtigten erhoben, verar-
beitet und genutzt werden.

§ 35 Alte Rechte
Bei Grabstatten, Gber welche die Friedhofsverwaltung bei Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung be-
reits verfigt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschriften.
Die vor dem Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung entstandenen Nutzungsrechte von unbegrenzter
oder unbestimmter Dauer sowie solche mit einer langeren als der nach MafBgabe dieser Friedhofsord-
nung far Wahlgrabstétten vorgesehenen Dauer enden am 01.01.2005. Sie enden jedoch nicht vor Ab-
lauf der Ruhefrist des zuletzt beigesetzten Verstorbenen. Die Verlangerung des Nutzungsrechts Gber
den 01.01.2005 hinaus ist nach den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung gegen Entrichtung der
dafiir vorgesehenen Geblhr méglich. Darlber hinaus kann die Kirchgemeinde fir historisch oder
theologisch wertvolle Grabanlagen Ausnahmen zulassen.

§ 36 Pastorengrabstéatten
Pastorengrabstatten und andere fiir die Geschichte der Kirchengemeinde bedeutsamen Grabstatten
sollen erhalten bleiben.
Sind Angehdrige des verstorbenen Pastors nicht mehr ausfindig zu machen und droht eine Verwahr-
losung der Grabstatte, soll die Kirchengemeinde die Verpflichtung fir die Grabpflege Gbernehmen.

§ 37 Gebiihren
Far die Erhebung der Gebiihren ist die jeweilige Friedhofsgebiihrenordnung mafRgebend.

§ 38 SchlieBung und Entwidmung
Friedhofe, Teile von Friedhdfen oder einzelne Grabstatten diirfen nur aufgehoben werden, wenn alle
Mindestruhezeiten abgelaufen sind.
Friedhoéfe oder Friedhofsteile kdnnen fiir weitere Bestattungen gesperrt werden (SchlieBung). In die-
sem Fall finden auf dem geschlossenen Friedhofsteil keine weiteren Bestattungen statt. Soweit durch
SchlieBung eines Friedhofsteiles das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstat-
ten/Urnenwahlgrabstéatten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten bei Eintritt eines weiteren Bestat-
tungsfalles auf Antrag eine andere Wahlgrabstéatte/Urnenwahlgrabstatte zur Verfligung gestellt. Zu-
sétzliche Kosten entstehen dem Nutzungsberechtigten dadurch nicht.
Der Friedhofstréager kann das Friedhofsgelande auch einer anderen Verwendung zufiihren (Entwid-
mung), wenn diese nach Abwagung aller in Betracht kommenden Kriterien geboten ist. Der Beschluss
des Kirchengemeinderates (ber die Entwidmung des Friedhofes oder einer Friedhofsflache bedarf der
Genehmigung durch den Kirchenkreisrat geman Artikel 26 Absatz 1 Nummer 10 der Verfassung der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Die Entwidmung hat zur Folge, dass das
Grundstlck oder einzelne Grabstétten ihre Eigenschaft als Ruhestétte verlieren. Die Bestatteten wer-
den, falls die Ruhe- bzw. Nutzungsfrist noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten des Friedhofstragers
umgebettet.



(4)  SchlieRung oder Entwidmung werden 6ffentlich bekanntgegeben. Umbettungen werden den Nut-
zungsberechtigten mindestens einen Monat vorher schriftlich mitgeteilt, soweit deren Aufenthalt be-
kannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist.

(6)  Ersatzgrabstatten werden vom Friedhofstrager auf dessen Kosten in &hnlicher Weise wie die Grab-
statten auf dem entwidmeten oder geschlossenen Friedhofsteil hergerichtet. Die Ersatzwahlgrabstét-
ten werden Gegenstand des Nutzungsrechts.

(6) Auf Antrag kann die Umbettung bereits Bestatteter verlangt werden, wenn durch die Schlieung ein
noch lebender Familienangehériger nicht in dem gemeinsamen Familiengrab bestattet werden kann.

§ 39 Rechtsbehelfe

(1)  Der Empfanger eines vom Friedhofstrager oder im Auftrag des Friedhofstragers erlassenen Beschei-
des nach MaRgabe der Friedhofsordnung oder der Friedhofsgebuhrenordnung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch gegen diesen Bescheid beim
Friedhofstrager oder bei der Friedhofsverwaltung, 19217 Rehna, Muhlenstralke 13, einlegen.

(2)  Der Friedhofstrager oder die Friedhofsverwaltung andert auf den Widerspruch seinen Bescheid ab
oder leitet den Widerspruch sowie den ihm zugrundeliegenden Bescheid mit einer Stellungnahme an
die Kirchenkreisverwaltung AS Gustrow, Domstr. 16, 18273 Gustrow weiter. Die Kirchenkreisverwal-
tung, AS Gustrow, entscheidet durch Widerspruchsbescheid. Gegen den Widerspruchsbescheid kann
innerhalb eines Monats nach Zustellung Anfechtungsklage beim zustandigen Verwaltungsgericht er-
hoben werden.

§ 40 Inkrafttreten

(1) Diese Friedhofsordnung tritt am Tage nach ihrer éffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie kann je-
derzeit ergénzt und abgeandert werden.

(2) Gleichzeitig treten die bisherigen Friedhofsordnungen und alle tibrigen entgegenstehenden Bestim-
mungen aulBer Kraft.

Die Kirchengemeinderéte der Verbundenen Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden Rehna, Kirch Grambow und Meetzen
am: 11.11.2014

0vf (; o

(Name in Blockschnﬁ)
Vorsitzendes oder stellvertretendes
vorsitzendes Mitglied des Kirchenge-
meinderates

(Name in Blockschrift)

Vorsitzendes oder stellvertretendes
vorsitzendes Mitglied des Kirchenge-
meinderates

(Name in BIockschnft)

Vorsitzendes oder stellvertretendes
vorsitzendes Mitglied des Kirchenge-
meinderates

(N in Blockschrift)
.w“e éres Mitglied des Kirchenge-
inderates
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Die vorstehende Friedhofsordnung wurde veréffentlicht am 29.04.2015 auf der Internetseite des Amtes Rehna
(www.rehna.de) sowie im &ffentlichen Aushang der Friedhdéfe in Rehna, Kirch Grambow und Meetzen.
Die Friedhofsordnung ist am 30.04.2015 in Kraft getreten.

Der Beschluss iiber die 1. Anderung zur Friedhofsordnung wurde vom Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg
genehmigt am 23.06.2016. /Verdffentlicht Gber die Internetseite Amt Rehna, www.rehna.de: 18.01.2017

Der Beschluss tber die Ordnung wurde vom Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg genehmigt am. !

Der Beschluss (ber die 2. Anderung zur Friedhofsordnung wurde vom Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg
genehmigt am 26.04.2018.
Veroffentlicht: 01.08.2018 auf der Internetseite des Amtes Rehna iber www.rehna.de.


PC
Text-Box
Der Beschluss über die 1. Änderung zur Friedhofsordnung wurde vom Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg genehmigt am 23.06.2016. /Veröffentlicht über die Internetseite Amt Rehna, www.rehna.de: 18.01.2017

PC
Text-Box
Der Beschluss über die 2. Änderung zur Friedhofsordnung wurde vom Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg genehmigt am 26.04.2018.
Veröffentlicht: 01.08.2018 auf der Internetseite des Amtes Rehna über www.rehna.de.


	Friedhofsordnung Inhalt
	Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
	§1 Eigentum am Friedhof und Zweck des Friedhofs
	§2 Verwaltung

	Zweiter Abschnitt: Ordnungsvorschriften
	§3 Ordnung auf dem Friedhof
	§4 Trauerfeiern, Totengedenkfeiern
	§5 Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof
	§ 6  Durchführung der Ordnung und Befolgung der Anordnungen 

	Dritter Abschnitt: Bestattungsvorschriften 
	§ 7  Anmeldung der Bestattung 
	§ 8 Verleihung des Nutzungsrechts 
	§ 9  Grabstätte 
	§ 10  Ausheben, Tiefe und Schließen des Grabes 
	§ 11  Särge  
	§ 12  Ruhezeit 
	§ 13  Grabbelegung 
	§ 14  Umbettung 
	§ 15  Grab- und Bestattungsregister 

	Vierter Abschnitt: Grabstätten 
	§ 16  Arten der Grabstätten 
	§ 17  Reihengrabstätten
	§ 18  Wahlgrabstätten 
	§ 19  Urnengemeinschaftsanlagen 
	§ 20  Rasengrabstätten 

	Fünfter Abschnitt: Friedhofskapelle und Kirchen 
	§ 21  Benutzung der Friedhofskapelle/Kirche 
	§ 22  Ausschmückung der Friedhofskapelle/Kirche 

	Sechster Abschnitt: Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 
	§ 23  Mindeststärke der Grabmale 
	§ 24  Zustimmungserfordernis für Grabmale und sonstige bauliche Anlagen 
	§ 25  Anlieferung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 
	§ 26  Fundamentierung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 
	§ 27  Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 
	§ 28  Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und Grabmale bedeutender Persönlichkeiten 
	§ 29  Entfernung von Grabmalen 

	Siebter Abschnitt: Gestaltung und Pflege der Grabstätten 
	§ 30  Gestaltung und Instandhaltung der Grabstätten 
	§ 31  Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungsvorschriften
	§ 32   Abteilungen mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
	§ 33  Vernachlässigung der Grabstätten 

	Achter Abschnitt: Schlussbestimmungen 
	§ 34  Durchführung datenschutzrechtlicher Vorschriften 
	§ 35  Alte Rechte
	§ 36  Pastorengrabstätten 
	§ 37  Gebühren
	§ 38  Schließung und Entwidmung 
	§ 9 Rechtsbehelfe
	§ 40 Inkrafttreten




